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in der Neufassung der Beschlüsse 
der Vertreterversammlung der KVN 
vom 24. April 2004, 12. November 
2005, 18. November 2006 sowie 
16./17. November 2007, 16. Feb-
ruar 2008, 24.06./25.06.2011, 
18.02.2012, 22./23.06.2012, 
16.02.2013, 22.11.2014,  
21.11.2015, 18.06.2016 und 
16./17.06.2017 
 
 
§ 1 Rechtsstellung und Sitz 
 
(1) Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-

dersachsen (KVN) ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Sie umfasst 
den Bereich des Landes Niedersachsen 
und hat ihren Sitz in Hannover. Sie 
führt ein Dienstsiegel. 

 
(2) Die Aufsicht über die KVN führt die zu-

ständige oberste Landesbehörde in 
Niedersachsen. Das Aufsichtsrecht er-
streckt sich darauf, dass Gesetz und 
sonstiges Recht beachtet werden. 

 
 
 
 
 

§ 2 Aufgaben  
 
(1) Die KVN stellt die vertragsärztliche Ver-

sorgung in dem in § 73 Abs. 2 SGB V 
bezeichneten Umfang, vorbehaltlich 
besonderer gesetzlicher Regelungen, 
im Bereich des Landes Niedersachsen 
sicher und übernimmt den Krankenkas-
sen und ihren Verbänden gegenüber 
die Gewähr dafür, dass die vertrags-
ärztliche Versorgung den gesetzlichen 
und vertraglichen Erfordernissen ent-
spricht. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere 

 
a) die Sicherstellung und Gewähr-

leistung einer ausreichenden, 
zweckmäßigen und wirtschaftli-
chen vertragsärztlichen Versor-
gung unter Berücksichtigung des 
allgemein anerkannten Standes 
der medizinischen Erkenntnisse 
entsprechend den gesetzlichen 
Erfordernissen. Die Sicherstellung 
umfasst auch einen ausreichen-
den Notdienst; hiervon ist auch 
die Sicherstellung der Versor-
gungsaufträge gemäß §§ 73 b 
Abs. 4, 73 c Abs. 3, 75 Abs. 3a SGB 
V umfasst; 

 
b) die Wahrnehmung der Rechte der 

an der zur vertragsärztlichen Ver-

Satzung der  
Kassenärztlichen  
Vereinigung  
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sorgung teilnehmenden Mitglie-
der1 sowie anderer durch Gesetz 
berechtigten Einrichtungen, ins-
besondere gegenüber den Ver-
tragspartnern sowie Überwa-
chung der Erfüllung vertragsärztli-
cher Pflichten, unter Anwendung 
der Disziplinarordnung (§ 81 Abs. 
5 SGB V), die Bestandteil dieser 
Satzung ist; 

 
c) der Abschluss von Verträgen über 

die vertragsärztliche Versorgung; 
die Verträge müssen eine ausrei-
chende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung der Versi-
cherten unter Berücksichtigung 
des allgemein anerkannten Stan-
des der medizinischen Erkennt-
nisse und eine den Leistungen an-
gemessene Vergütung regeln; 

 
d) die Führung der Geschäfte der 

Zulassungsgremien und des Arzt-
registers; 

 
e) die Sicherstellung und Überwa-

chung der Versorgung der An-
spruchsberechtigten aufgrund 
sonstiger von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung abzu-
schließender Verträge. 

 
(2) Die KVN überwacht die Einhaltung der 

nach § 95d SGB V obliegenden Fortbil-
dungsverpflichtung für die an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teilneh-
menden Mitglieder. 

 

                                                 
1  Soweit in dieser Satzung vom Vertragsarzt, Psychologi-
schen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, ermächtigter Krankenhausarzt, Vorsitzen-
den, Geschäftsführer, Mitarbeiter, etc. gesprochen wird, 
steht die jeweilige Formulierung auch für die weibliche 

(3)  Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
kann die KVN weitere Aufgaben der 
ärztlichen Versorgung übernehmen. 

 
 
§ 3 Befugnisse 
 
(1)  Die KVN trifft Bestimmungen zur 

Durchführung der ihr übertragenen 
ärztlichen Versorgung. 

 
(2)  Die KVN ist allein berechtigt, den An-

spruch auf die Honorare geltend zu 
machen, die für ärztliche Leistungen 
aufgrund von Verträgen oder Verein-
barungen zwischen der KVN und den 
Krankenkassen zu zahlen sind. Die Ver-
tragspartner der KVN werden mit der 
Entrichtung des Honorars an die KVN 
von ihren Zahlungspflichten befreit. 
Das Mitglied kann aus diesen Verträ-
gen seinen Honoraranspruch nur ge-
gen die KVN geltend machen. 

 
(3)  Die KVN verteilt die vereinbarten Ge-

samtvergütungen und sonstigen Ho-
norare nach den maßgeblichen Rege-
lungen des SGB V. Der Verteilungs-
maßstab ist in Benehmen mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen und 
der Ersatzkassen festzusetzen.  

 
(4)  Die von der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung (KBV) abgeschlossenen 
Verträge und die dazu gefassten Be-
schlüsse sowie die Bestimmungen über 
die überbezirkliche Durchführung der 
vertragsärztlichen und sonstigen ärztli-

Form; auf die Aufnahme dieser Formulierung in den Text 
ist aus Gründen der Lesbarkeit dieser Bestimmungen ver-
zichtet worden. 
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chen Versorgung und den Zahlungs-
ausgleich zwischen den Kassenärztli-
chen Vereinigungen sind für die KVN 
und ihre Mitglieder verbindlich; das 
gleiche gilt für die Richtlinien nach 
§§ 75 Abs. 7, 92, 106 a Abs. 6, 137 Abs. 
1 SGB V. 

 
(5) Die KVN ist berechtigt, für die gesetz- 

und vertragsmäßige Durchführung der 
vertragsärztlichen Versorgung Anord-
nungen zu treffen und ihre Mitglieder 
zur Erfüllung ihrer Pflichten bei der ge-
setz- oder vertragsmäßig durchzufüh-
renden ärztlichen Versorgung anzuhal-
ten. Das gilt auch hinsichtlich der nach 
§ 75 SGB V übernommenen und der 
nach §§ 73 b Abs. 4, 73 c Abs. 3, 75 
Abs. 3a SGB V übertragenen Aufgaben. 

 
(6) Die KVN entsendet die Vertreter in den 

gemäß § 106 Abs. 4 SGB V gebildeten 
Prüfungs- und Beschwerdeausschuss. 
Die KVN übermittelt die für die Wirt-
schaftlichkeitsprüfung erforderlichen 
Daten nach § 106 Abs. 4b in Verbin-
dung mit §§ 296, 297 SGB V fristge-
recht an die Geschäftsstelle der Aus-
schüsse. 

 
 
(7) Die KVN kann gegen Mitglieder, die 

ihre vertragsärztlichen Pflichten nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllen, je 
nach der Schwere der Verfehlung, Ver-
warnung, Verweis, Geldbuße bis zu 
50.000 Euro oder die Anordnung des 
Ruhens der Zulassung bis zu zwei Jah-
ren verhängen. Das gleiche gilt gegen-
über Mitgliedern, die die Pflichten 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erfül-
len, die ihnen im Rahmen der sonsti-
gen von der KVN oder KBV übernom-

menen Aufgaben der ärztlichen Ver-
sorgung obliegen; soweit der Aus-
schluss von diesen Aufgaben nicht ge-
setzlich oder vertraglich geregelt ist, 
kann die KVN wegen gröblicher Verlet-
zung dieser Pflichten auch den zeitwei-
ligen oder dauernden Ausschluss eines 
Mitgliedes von der Teilnahme an die-
sen Aufgaben beschließen. Die Diszipli-
narbefugnisse werden von einem am 
Sitz der KVN gebildeten Disziplinaraus-
schuss wahrgenommen. Das Nähere 
über die Ausübung der Disziplinarbe-
fugnisse und die Beantragung und 
Durchführung des Verfahrens regelt 
die von der Vertreterversammlung be-
schlossene Disziplinarordnung, die Be-
standteil der Satzung der KVN ist. 

 
 
§ 3a Aufbringung und Verwaltung der 
Mittel 
 
(1) Die KVN erhebt zur Durchführung ih-

rer Aufgaben Beiträge, die in einem 
einheitlichen Hundertsatz der über die 
KVN abgerechneten Vergütungen für 
ärztliche Tätigkeit bestehen und/oder 
Gebühren, die in einem einheitlichen 
festen Satz oder in einem Hundertsatz 
der über die KVN abgerechneten Ver-
gütungen für ärztliche Tätigkeit beste-
hen können. Die Beiträge/Gebühren 
können sowohl ihrer Art und/oder 
Höhe nach als auch für verschiedene 
Gruppen von Ärzten verschieden fest-
gesetzt werden. Die Vertreterver-
sammlung kann für bestimmte Fälle 
aufgrund besonderer Aufwendungen 
einen erhöhten Beitrag beschließen. 
Beitragsfestsetzungen können regio-
nal differenziert erfolgen. Sie können 
auch gesondert als zweckgebundene 
Umlage (z.B. zur Deckung der mit der 
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Organisation und Durchführung des 
organisierten Bereitschaftsdienstes 
verbundenen Kosten) erhoben wer-
den.  
 

(2) Die Art und Höhe der Beiträge, Ge-
bühren und Umlagen beschließt die 
Vertreterversammlung mit einfacher 
Mehrheit im Rahmen der Feststellung 
des Haushaltsplans. Zur Bestreitung 
besonderer Kosten kann die Vertreter-
versammlung die Einrichtung zweck-
gebundener Fonds (z.B. Sicherstel-
lungsfonds) beschließen. Der Vorstand 
stellt für jedes Geschäftsjahr einen 
Haushaltsplan auf und legt ihn mit der 
Stellungnahme des Hauptausschusses 
der Vertreterversammlung vor.  

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder der KVN sind Vertragsärzte 

und zugelassene Psychotherapeuten 
sowie die an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden ermächtig-
ten Krankenhausärzte/Psychotherapeu-
ten, die in Eigeneinrichtungen nach 
§ 105 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 Satz 1 
SGB V angestellten Ärzte und die bei 
den zugelassenen Vertragsärzten und 
in den zugelassenen Medizinischen 
Versorgungszentren angestellten 
Ärzte/Psychotherapeuten (§ 95 Abs. 3, 
Abs. 9 und 9 a SGB V). Voraussetzung 
der Mitgliedschaft angestellter 
Ärzte/Psychotherapeuten ist, dass sie 
mindestens durchschnittlich 10 Wo-
chenstunden beschäftigt sind (§ 77 
Abs. 3 Satz 2 SGB V). Sofern die wö-
chentliche Durchschnittsstundenzahl 
unter diese Grenze fällt, ist dies der 
KVN unverzüglich anzuzeigen.  

 

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Be-
standskraft der Zulassung, Ermächti-
gung oder Zulassung des Versor-
gungszentrums bzw. der Anstellung 
bei einem Vertragsarzt oder in einem 
zugelassenen Versorgungszentrum. Sie 
endet mit der bestandskräftigen Been-
digung der Zulassung, der Ermächti-
gung oder der Beendigung der Zulas-
sung des Versorgungszentrums. Sie 
endet auch mit der Beendigung der 
Anstellung bei einem Vertragsarzt oder 
in einem zugelassenen Versorgungs-
zentrum oder sofern die vertraglich 
vereinbarte durchschnittliche Wochen-
stundenzahl unter die 10 Stunden-
Grenze fällt. 

 
(2) Soweit in Bestimmungen dieser Sat-

zung und des übrigen Selbstverwal-
tungsrechts der KVN der Begriff “Psy-
chotherapeut(en)” verwendet wird, er-
fasst er nur Psychologische Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten, die Mitglieder 
der KVN sind.  

 
(3) Soweit sich die Vorschriften dieser Sat-

zung einschließlich ihrer Bestandteile 
auf Ärzte beziehen, gelten sie entspre-
chend für Psychotherapeuten, sofern 
nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder haben das Recht und 

die Pflicht, nach Maßgabe ihrer Zulas-
sung bzw. Ermächtigung und unter 
Einhaltung der Vorschriften der Berufs- 
und Weiterbildungsordnung auf Grund 
der von der KVN abgeschlossenen Ver-
träge an der ärztlichen Versorgung und 



 
 

5 

an der Honorarverteilung teilzuneh-
men. Die Berechtigung und Verpflich-
tung erstreckt sich auch auf andere 
Aufgaben, die die KVN aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften zu erfüllen hat. 
Zur Ausfüllung des Sicherstellungsauf-
trags haben die Mitglieder insbeson-
dere die vertragsärztliche Pflicht zur 
Abhaltung von Sprechstunden im ge-
botenen Umfang, zur Behandlung im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und zur Teilnahme am Not-
dienst zu erfüllen. 

 
(2) Jedes an der vertragsärztlichen Versor-

gung teilnehmende Mitglied der KVN 
ist gemäß § 95d SGB V verpflichtet, sich 
in dem Umfang fachlich fortzubilden, 
wie es zur Erhaltung und Fortentwick-
lung der zu seiner Berufsausübung in 
der vertragsärztlichen Versorgung er-
forderlichen Fachkenntnisse notwendig 
ist. Das Nähere regeln die Vorgaben 
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung gemäß § 95d Abs. 6 SGB V. 
 
Die Fortbildungsinhalte müssen dem 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medi-
zin oder Psychotherapie entsprechen. 
Sie müssen frei von wirtschaftlichen In-
teressen sein. 

 
a) Das Mitglied hat alle fünf Jahre ge-

genüber der KVN den erforderlichen 
Fortbildungsnachweis zu führen.  

 
b) Erbringt das Mitglied den Nachweis 

nicht oder nicht vollständig, ist die 
KVN verpflichtet, das zu zahlende 
Honorar für die ersten vier Quartale, 
die auf den Fünfjahreszeitraum fol-
gen, um zehn von Hundert zu kür-
zen; ab dem darauf folgenden 

Quartal um 25 von Hundert. Die Ho-
norarkürzung endet nach Ablauf des 
Quartals, in dem der vollständige 
Fortbildungsnachweis erbracht wird. 
 
Wird der Fortbildungsnachweis 
nicht unverzüglich, spätestens je-
doch zwei Jahre nach Ablauf des 
Fünfjahreszeitraumes erbracht, soll 
die KVN unter den Voraussetzungen 
des § 95d SGB V einen Antrag auf 
Entziehung der Zulassung stellen.  

 
c) Der angemessene Umfang der im 

Fünfjahreszeitraum notwendigen 
Fortbildung wird durch die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung im Ein-
vernehmen mit den zuständigen Ar-
beitsgemeinschaften der Kammern 
geregelt.  

 
(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, der KVN 

alle Auskünfte zu erteilen und die er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen, 
die zur Nachprüfung der vertragsärztli-
chen oder sonstigen von der KVN si-
cherzustellenden und zu gewährleis-
tenden ärztlichen Tätigkeit erforderlich 
sind. Insbesondere ist das Mitglied ver-
pflichtet, vor Abschluss eines Vertrages 
gemäß §§ 63, 64 SGB V, § 73b SGB V, § 
73c SGB V und §§ 140a ff SGB V mit ei-
ner Krankenkasse bzw. einem Verband 
der Krankenkasse dieses gegenüber 
der KVN schriftlich anzuzeigen. Dies 
gilt ebenso für die Teilnahme an der 
spezialfachärztlichen Versorgung gem. 
§ 116 b SGB V. 

 
(4) Mitglieder haben das aktive und pas-

sive Wahlrecht gemäß den Bestimmun-
gen des § 80 SGB V und der Wahlord-
nung, die ein Bestandteil dieser Sat-
zung ist. 
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(5) Jedes Mitglied der KVN, das sich durch 

eine Entscheidung der KVN in seinen 
Rechten beeinträchtigt glaubt, ist vor-
behaltlich des Abs. 6 berechtigt, Wider-
spruch zu erheben. 

 
a) Der Widerspruch ist bei der Stelle 

einzulegen, die die beanstandende 
Entscheidung getroffen hat. Wird 
dem Widerspruch nicht abgehol-
fen, so entscheidet die Wider-
spruchsstelle gemäß § 85 SGG. Bei 
ihr werden Widerspruchsaus-
schüsse gebildet, denen der Erlass 
von Widerspruchsbescheiden über-
tragen wird. Verstößt der Beschluss 
des Widerspruchsausschusses ge-
gen Gesetz oder sonstiges für die 
KVN maßgebendes Recht, hat der 
Vorsitzende des Vorstandes den 
Beschluss schriftlich und mit Be-
gründung zu beanstanden und da-
bei eine angemessene Frist zur er-
neuten Beschlussfassung zu setzen. 
Bleibt der Widerspruchsausschuss 
bei seinem Entschluss, entscheidet 
der Hauptausschuss. 

 
b) Die Widerspruchsausschüsse wer-

den am Sitz der KVN und der Be-
zirksstellen eingerichtet. Für die 
Führung der Geschäfte der Wider-
spruchsausschüsse können Ge-
schäftsstellen errichtet werden.  

 
c) Die Widerspruchsausschüsse set-

zen sich zusammen aus drei Aus-
schussmitgliedern, die einen Vorsit-
zenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden wählen. Die Aus-
schussmitglieder werden von der 
Vertreterversammlung gewählt. Die 
Vertreterversammlung kann hierzu 

Vorschläge bei den Bezirksstellen 
einholen. 
 
Der Vorsitzende muss Mitglied der 
KVN sein. Für die Ausschussmitglie-
der sind Stellvertreter in mindes-
tens gleicher Anzahl zu bestimmen. 
 
Die Amtszeit entspricht der der 
Vertreterversammlung. Die Aus-
schussmitglieder und ihre Stellver-
treter bleiben bis zur Bestellung ih-
rer Nachfolger im Amt. Eine Abbe-
rufung ist durch Beschluss der Ver-
treterversammlung möglich. 

 
d) Die Widerspruchsausschüsse treten 

auf Einladung des jeweiligen Vor-
sitzenden oder des stellvertreten-
den Vorsitzenden zusammen. Sie 
bedienen sich hierzu der Geschäfts-
stellen. 
 
Die Tätigkeit der Ausschussmitglie-
der in den Widerspruchsausschüs-
sen ist ehrenamtlich. Die ehrenamt-
lichen Ausschussmitglieder erhal-
ten Aufwendungsersatz nach Maß-
gabe der von der Vertreterver-
sammlung beschlossenen Entschä-
digungsordnung. 
 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
und weiteren Personen kann die 
Teilnahme gestattet werden. Die 
Widerspruchsausschüsse sind be-
schlussfähig, wenn deren Vorsit-
zende oder Stellvertreter und zwei 
Ausschussmitglieder oder deren 
Stellvertreter anwesend sind. Die 
Widerspruchsausschüsse treffen 
ihre Entscheidungen im Rahmen 
der Gesetze, der Satzung und der 
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Beschlüsse der Vertreterversamm-
lung. Beschlüsse bedürfen der ein-
fachen Mehrheit; Stimmenthaltun-
gen sind nicht zulässig. Über den 
Hergang der Beratung und die Ab-
stimmung ist Stillschweigen zu be-
wahren. Die Beschlüsse sind in ei-
nem Beschlussprotokoll festzuhal-
ten, das dem Vorstand zuzuleiten 
ist.  

 
(6) Gegen Entscheidungen des Disziplinar-

ausschusses nach § 3 Abs. 8 kann Klage 
bei dem zuständigen Sozialgericht er-
hoben werden.  

 
 
§ 6 Organe der KVN  
 
(1) Organe der KVN sind die Vertreterver-

sammlung und der hauptamtliche Vor-
stand. 

 
(2) Die Mitglieder der Organe der KVN 

werden auf die Dauer von sechs Jahren 
gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes 
beträgt sechs Jahre, es sei denn, ein 
Vorstandsmitglied wird während der 
laufenden Amtszeit der Vertreterver-
sammlung gewählt. Die Amtszeit endet 
ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der 
Durchführung der Wahl jeweils mit 
Schluss der Amtszeit  der Vertreterver-
sammlung. Die Gewählten bleiben 
nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis 
ihre Nachfolger eintreten. Die Wieder-
wahl ist möglich. 

 
(3) Die Vertreterversammlung besteht aus 

maximal 50 Mitgliedern. Für die Durch-
führung der Wahl der Vertreterver-
sammlung werden Wahlkreise gebildet. 
Die Zahl der in den einzelnen Wahl-
kreisen zu wählenden Mitglieder in der 

Vertreterversammlung bestimmt sich 
nach dem Verhältnis der wahlberech-
tigten Mitglieder im Wahlkreis zu den 
im Bereich der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen Wahlberechtig-
ten auf der Grundlage des Proportio-
nalverfahrens „Hare-Niemeyer“. Nähe-
res regelt die Wahlordnung gemäß § 5 
Abs. 4. 

 
Die Mitglieder der Vertreterversamm-
lung üben ihr Amt ehrenamtlich aus. 
Reisekosten, Sitzungsgelder und Ent-
schädigungen für zeitliche Inanspruch-
nahme und besondere Aufgaben sowie 
Pauschalentschädigungen aufgrund der 
ehrenamtlichen Betätigung werden 
nach einer Entschädigungsordnung ge-
währt. Einzelheiten hinsichtlich der Ent-
schädigungshöhe und des Abrech-
nungsverfahrens sind der als Anlage 
beigefügten Entschädigungsordnung zu 
entnehmen, welche Bestandteil dieser 
Satzung ist. Über die Entschädigungsre-
gelungen beschließt die Vertreterver-
sammlung gemäß § 9 Abs. 5 dieser Sat-
zung mit einer Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 

 
 
 
(4) Der Vorstand der KVN besteht aus zwei 

Mitgliedern. Sie vertreten sich gegen-
seitig. Sie üben ihre Tätigkeit haupt-
amtlich aus. Wird ein Arzt in den 
hauptamtlichen Vorstand gewählt, 
kann er eine ärztliche Tätigkeit als Ne-
bentätigkeit in begrenztem Umfang 
weiterführen oder seine Zulassung ru-
hen lassen. Näheres ist im Anstellungs-
vertrag zu regeln. 
 
Das Mandat in der Vertreterversamm-
lung und eine Vorstandstätigkeit 
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schließen sich aus. Für ein Mitglied der 
Vertreterversammlung, das in den Vor-
stand gewählt wird, rückt am Tag nach 
der Annahme der Wahl als Vorstands-
mitglied ein neues Mitglied entspre-
chend § 28 der Wahlordnung nach. 

 
(5) Die Mitglieder der Organe haben bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Ge-
setz und sonstiges Recht zu beachten. 
Sie sind an Weisungen nicht gebun-
den. 

 
(6) Die Mitglieder der Organe sowie die 

sonstigen für die KVN ehrenamtlich tä-
tigen Ärzte sind verpflichtet, über An-
gelegenheiten, welche die personellen, 
wirtschaftlichen oder finanziellen Ver-
hältnisse eines Arztes betreffen, die 
ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit be-
kannt geworden sind, Stillschweigen zu 
bewahren. Dasselbe gilt für Angele-
genheiten, die die Vertreterversamm-
lung oder der Vorstand für vertraulich 
erklären. 

 
(7) Ist gegen ein Mitglied der Vertreterver-

sammlung ein berufsgerichtliches- o-
der Strafverfahren eröffnet, kann die 
Vertreterversammlung der KVN das 
Ruhen der ehrenamtlichen Tätigkeit für 
die Dauer des Verfahrens in nichtöf-
fentlicher Beratung beschließen. 

 
(8) Werden von einem Mitglied der Ver-

treterversammlung Tatsachen bekannt, 
die seine Wählbarkeit ausschließen, ist 
es durch Beschluss der Vertreterver-
sammlung in nichtöffentlicher Bera-
tung seines Amtes zu entheben. Vor 
der Beschlussfassung ist dem Betroffe-
nen Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben. 

 

(9) Ein Mitglied des Vorstandes oder der 
Vorsitzende der Vertreterversammlung 
sowie dessen Stellvertreter können 
durch Beschluss der Vertreterversamm-
lung von ihrem Amt abberufen werden. 
Der Beschluss über die Abberufung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung. Der Antrag auf Abberufung muss 
von mindestens einem Drittel der Mit-
glieder der Vertreterversammlung 
schriftlich gestellt werden. Über den 
Antrag kann nur verhandelt und be-
schlossen werden, wenn er spätestens 
vier Wochen vor der Sitzung der Ver-
treterversammlung nach Maßgabe des 
Satzes 3 bei der KVN eingegangen ist. 

 
 

§ 7 Wahl und Zusammensetzung der 
Vertreterversammlung 

 
Für die Wahl und Zusammensetzung der 
Vertreterversammlung gilt die Wahlord-
nung für die Wahl der Vertreterversamm-
lung und des Vorstandes in der jeweils 
gültigen Fassung, die Bestandteil der Sat-
zung ist. 
 
 
§ 8 Aufgaben der Vertreter-versamm-
lung 
 
(1) Der Vertreterversammlung obliegen 

die wesentlichen Aufgaben gemäß § 79 
Abs. 3 SGB V: 

 
a) die Vertretung der Körperschaft 

gegenüber dem Vorstand und des-
sen Mitgliedern, 
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b) die Entscheidung über Anstellungs-
verträge für die Vorstandsmitglie-
der, 

 
c) die Überwachung des Vorstandes. 

 
(2) Der Vertreterversammlung ist vorbe-

halten, alle Entscheidungen zu treffen, 
die für die Körperschaft von grundsätz-
licher Bedeutung sind, insbesondere: 

 
a) die Aufstellung der Satzung der 

KVN und sonstiges autonomes 
Recht, z.B. der 

   
 aa)  Wahlordnung - als Bestandteil 

der Satzung -, 
 
 bb) Disziplinarordnung - als Be-

standteil der Satzung -, 
 
 cc)  Richtlinien für Maßnahmen zur 

Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung gem. § 2 Abs. 1a, 

 
 dd) Geschäftsordnung der Vertre-

terversammlung, 
 

 ee) Notfalldienstordnung, 
 
 ff)  Abrechnungsanweisung, 
 
 gg) Entschädigungsregelung  für die 

ehrenamtliche Tätigkeit der Organ-
mitglieder und sonstigen Mandats-
träger, 

 
 
b) die Wahl 

-  des Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung der KVN,  
-  des stellvertretenden Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung der 

KVN, der einem anderen Versor-
gungsbereich angehört als der Vor-
sitzende der Vertreterversammlung 
der KVN, 
-  des Vorstandes unter Beachtung 
der erforderlichen fachlichen Eig-
nung für den jeweiligen Geschäfts-
bereich sowie  
-  aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
des Vorstandes und dessen Stellver-
treter, 
-  der Mitglieder sonstiger von der 
Vertreterversammlung der KVN ge-
bildeten Ausschüsse, 
-  der weiteren Mitglieder der KVN 
für die Vertreterversammlung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung  
aus dem Kreise der Mitglieder (§ 80 
Abs. 1a Satz 2 SGB V), 

 
c) die Festlegung der Geschäftsberei-

che des Vorstandes, 
 
d) die Aufstellung des Honorarvertei-

lungsmaßstabes nach den Vorgaben 
des SGB V (§ 3 Abs. 3) und der 
Grundzüge der Vertragspolitik der 
KVN, 

 
e) die Beschlussfassung über die Ent-

schädigungen für die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Mitglieder der Vertre-
terversammlung und der sonstigen 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder der 
KVN, 

 
f) die Beschlussfassung über die 

Amtsenthebung eines Mitgliedes 
der Vertreterversammlung der KVN 
(§ 6 Abs. 7), 

 
g) die Errichtung, die bezirkliche Ab-

grenzung und die Auflösung von 
Bezirksstellen, 
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h) die Beschlussfassung über den Er-

werb, die Veräußerung oder die Be-
lastung von Grundstücken sowie 
über die Errichtung von Gebäuden, 

 
i) die Feststellung des Haushaltspla-

nes der KVN, 
 
j) die Genehmigung der Bilanz der 

KVN, 
 
k) die Entlastung des Vorstandes, 
 
l) die Entscheidung über die Bildung 

und Auflösung von Ausschüssen so-
wie die Abwahl einzelner Mitglieder, 
 

m) die Entscheidung über die Vereini-
gung mit einer anderen Kassenärzt-
lichen Vereinigung (§ 77 Abs. 2 
SGB V), 
 

n) über die Bildung eines Struk-
turfonds gem. § 105 Abs. 1 a SGB V. 

 
 
 
§ 9 Sitzungen der Vertreterversamm-
lung 
 
(1) Die Vertreterversammlung wird von ih-

rem Vorsitzenden, im Falle seiner Ver-
hinderung von dem stellvertretenden 
Vorsitzenden einberufen und geleitet. 

 
(2) Die Sitzungen finden nach Bedarf, min-

destens jedoch zweimal im Jahr, statt. 
Eine zusätzliche Vertreterversammlung 
ist von dem Vorsitzenden einzuberu-
fen, wenn dies von dem Vorstand, min-
destens zehn Mitgliedern der Vertre-

terversammlung oder dem Hauptaus-
schuss schriftlich unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes beantragt wird.  

 
(3) Die Vertreterversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. 

 
(4) Die Vertreterversammlung beschließt, 

sofern es die Satzung nicht anders be-
stimmt, mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Dabei werden 
Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen nicht mitgezählt. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt. Das Stimmrecht muss persönlich 
ausgeübt werden. 

 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung, 

welche die Änderung der Satzung, der 
Wahlordnung, der Disziplinarordnung, 
die Amtsenthebung eines Organmit-
gliedes (§ 6 Abs. 7) und die Errichtung, 
bezirkliche Abgrenzung und Auflösung 
der Bezirksstellen betreffen, bedürfen 
der Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Beschlüsse hierüber dür-
fen nur gefasst werden, wenn mindes-
tens zwei Drittel der Mitglieder der 
Vertreterversammlung anwesend sind. 

 
(6) Die Sitzungen der Vertreterversamm-

lung sind mit Ausnahme der Beratung 
von Personal-, Finanz- und Grund-
stücksangelegenheiten öffentlich. 
 
Der Vorsitzende kann die Öffentlichkeit 
jederzeit für bestimmte Tagesord-
nungspunkte ganz oder teilweise aus-
schließen, sofern die Mehrheit der Ver-
treterversammlung nicht widerspricht. 
Gästen und Mitarbeitern der KVN kann 
die weitere Teilnahme an der Sitzung 
in diesem Fall gestattet werden. Der 
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Vorstand - soweit nicht persönlich 
selbst betroffen - nimmt an allen Sit-
zungen der Vertreterversammlung teil. 

 
(7) Für die Durchführung der Sitzungen 

beschließt die Vertreterversammlung 
eine Geschäftsordnung. 

 
 
§ 9a Ausschüsse der Vertreterver-
sammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung kann bei 

Bedarf über die in dieser Satzung ge-
nannten Ausschüsse hinaus durch ent-
sprechenden Beschluss weitere Aus-
schüsse zu ihrer Unterstützung einrich-
ten. Sie legt die Zahl der Mitglieder, 
ggf. die Zahl der Stellvertreter eines 
Ausschusses fest, soweit diese nicht 
durch Gesetz (z.B. § 79b SGB V) oder 
andere Normen vorgegeben ist.  

 
(2) Die Ausschussmitglieder werden aus 

der Mitte der Vertreterversammlung 
mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder für die Dauer der Amts-
periode gewählt. Gewählt sind die Mit-
glieder, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen. Enthaltungen bleiben 
unberücksichtigt. Jeder Wähler hat da-
bei höchstens so viele Stimmen, wie 
Kandidaten zu wählen sind. Die Aus-
schussmitglieder bleiben nach Ablauf 
der Amtsperiode bis zur Übernahme 
der Geschäfte durch ihre Nachfolger im 
Amt. 

 
(3) Die Ausschussmitglieder üben ihre Tä-

tigkeit ehrenamtlich aus. 
 
(4) Die Ausschüsse wählen einen Vorsit-

zenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Ausschuss-
mitglieder. Werden mehrere Kandida-
ten vorgeschlagen, ist geheim abzu-
stimmen, andernfalls kann offen abge-
stimmt werden. 

 
(5) Die Sitzungen der Ausschüsse sind 

nicht öffentlich. 
 
(6) Der Vorsitzende der Vertreterversamm-

lung und der stellvertretende Vorsit-
zende der Vertreterversammlung sind 
berechtigt, an allen Sitzungen der Aus-
schüsse der Vertreterversammlung teil-
zunehmen. Sie sind zu den Sitzungen 
einzuladen. Der Vorstand bzw. ein von 
ihm Beauftragter kann an den Sitzun-
gen der Ausschüsse der Vertreterver-
sammlung auf Einladung des jeweili-
gen Ausschusses teilnehmen. 

 
§ 9b Hauptausschuss 
 
(1) Zur ständigen Fühlungnahme mit dem 

Vorstand der KVN richtet die Vertreter-
versammlung einen siebenköpfigen 
Hauptausschuss ein. Der Hauptaus-
schuss unterstützt die Vertreterver-
sammlung bei der Wahrnehmung ihrer 
Kontrollaufgaben gemäß § 8. Er stellt 
die Kontinuität der Aufgabenwahrneh-
mung in den Zeiträumen zwischen den 
Sitzungen der Vertreterversammlung 
sicher. 

 
(2) Die Mitglieder des Hauptausschusses 

werden aus der Mitte der Vertreterver-
sammlung gewählt. Der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung und der 
stellvertretende Vorsitzende der Ver-
treterversammlung sind geborene Mit-
glieder des Hauptausschusses. Die Sit-
zungen des Hauptausschusses werden 
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vom Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung, im Falle seiner Verhinde-
rung vom stellvertretenden Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung, gelei-
tet. Von den übrigen fünf Mitgliedern 
müssen zwei Mitglieder dem fachärztli-
chen und zwei Mitglieder dem haus-
ärztlichen Versorgungsbereich nach 
§ 73 SGB V angehören. Ein weiteres 
Mitglied muss Psychologischer Psycho-
therapeut oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut sein.  

 
(3) Zu den Aufgaben des Hauptausschus-

ses gehören die: 
 

a) Entgegennahme des Berichts des 
Vorstandes der KVN über Umset-
zung von Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung, 

 
b) Entgegennahme des Berichts des 

Vorstandes der KVN über die finan-
zielle Situation und die voraussicht-
liche finanzielle Entwicklung, 

 
c) Entgegennahme des Berichts des 

Vorstandes der KVN über sonstige 
wichtige Anlässe, 

 
d) Vorberatung der Vorschläge des 

Vorstandes der KVN in Grundsatz-
angelegenheiten, die in der Zustän-
digkeit der Vertreterversammlung 
liegen, 

 
e) Vorberatung des Kontrollrechts der 

Vertreterversammlung gegenüber 
dem Vorstand der KVN, 

 
f) Vorbereitung der Wahl der Vor-

standsmitglieder und Verhandlun-
gen mit den Bewerbern für das Amt. 

 

(4) Der Hauptausschuss entscheidet bei 
den Aufgaben nach Abs. 3 a bis c, ob 
eine kurzfristige Befassung der betref-
fenden Thematik durch die Vertreter-
versammlung erforderlich ist oder ob 
eine Befassung in der nächsten or-
dentlichen Sitzung der Vertreterver-
sammlung ausreicht. Die kurzfristige 
Einberufung der Vertreterversammlung 
im Übrigen bleibt davon unberührt. 

 
(5) In Bezug auf die Aufgabe nach Abs. 3e 

sind dem Hauptausschuss die erforder-
lichen Unterlagen durch den Vorstand 
vorzulegen. Der Hauptausschuss kann 
sich über die Angelegenheiten des 
Vorstandes der KVN unterrichten. Er 
kann an Ort und Stelle prüfen und be-
sichtigen, mündliche und schriftliche 
Berichte, Niederschriften des Vorstan-
des der KVN und seiner Ausschüsse so-
wie Akten und sonstige Unterlagen an-
fordern oder einsehen. 

 
(6) Der Vorstand der KVN oder ein von 

ihm Beauftragter können auf Einladung 
an den Sitzungen des Hauptausschus-
ses mit beratender Stimme teilnehmen. 
Der Vorstand hat auf Einladung des 
Hauptausschusses an den Sitzungen 
teilzunehmen. 

 
(7) Die Sitzungen des Hauptausschusses 

finden mindestens einmal im Quartal 
statt. Der Vorsitzende des Hauptaus-
schusses lädt hierzu rechtzeitig ein. Das 
Nähere bestimmt die Geschäftsord-
nung. 

 
(8) Die Vertreterversammlung beschließt 

für den Hauptausschuss eine Ge-
schäftsordnung.  
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§ 10 Wahl und Zusammensetzung des 
Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

 
(2) Die Vertreterversammlung wählt in un-

mittelbarer und geheimer Wahl den 
hauptamtlichen Vorstand sowie aus 
seiner Mitte den Vorsitzenden und sei-
nen Stellvertreter erstmalig bis zum 
01.12.2004. Dabei erfolgt die Wahl für 
jeweils ein Mitglied des Vorstandes auf 
der Grundlage von getrennten Vor-
schlägen der Mitglieder der Vertreter-
versammlung, die an der hausärztli-
chen Versorgung teilnehmen und der 
Mitglieder der Vertreterversammlung, 
die an der fachärztlichen Versorgung 
teilnehmen. 

 
(3) Die Wahl des Vorstandes erfolgt in drei 

getrennten Wahlgängen, wobei zu-
nächst das Vorstandsmitglied für den 
hausärztlichen Versorgungsbereich, 
dann das Vorstandsmitglied für den 
fachärztlichen Versorgungsbereich ge-
wählt wird. In einem dritten Wahlgang 
erfolgt die Wahl des Vorsitzenden. 

 
(4) Als Vorsitzender ist gewählt, wer die 

absolute Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erhält. Das andere Vorstands-
mitglied ist als Stellvertreter gewählt. 
Erhält keiner der Vorgeschlagenen die 
absolute Mehrheit, so hat eine Stich-
wahl stattzufinden. Ergibt die Stichwahl 
Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los. 

 
(5) Das Amt eines Vorstandsmitgliedes en-

det 
 

a) durch Tod, 
 

b) wenn zur Betreuung aller seiner 
Angelegenheiten eine Betreuungs-
person nicht durch einstweilige An-
ordnung bestellt ist, und zwar auch 
dann, wenn deren Aufgabenkreis 
die in § 1896 Abs. 4 und § 1904 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeich-
neten Angelegenheiten nicht er-
fasst, 

 
c) wenn aufgrund einer Anordnung 

nach § 63 des Strafgesetzbuchs 
eine Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus erfolgt 
ist, 

 
d) durch Verlust der bürgerlichen Eh-

renrechte, 
 

e) durch Niederlegung des Amtes, 
 

f) durch Abberufung vom Amt (§ 6 
Abs. 9). 

 
(6) Scheidet der Vorsitzende oder der 

stellvertretende Vorsitzende des Vor-
standes aus, findet eine Neuwahl für 
das freigewordene Amt statt. 

 
 
§ 11 Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Der hauptamtliche Vorstand verwaltet 

die Körperschaft und vertritt die KVN 
gerichtlich und außergerichtlich, soweit 
Gesetz oder sonstiges Recht nichts Ab-
weichendes bestimmt. Die Mitglieder 
des Vorstandes vertreten sich gegen-
seitig. 

 
(2) Die Geschäftsbereiche des Vorstandes 

umfassen den hausärztlichen einerseits 
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und den fachärztlichen Versorgungs-
bereich andererseits. 

 
(3) Der Vorsitzende und der stellvertre-

tende Vorsitzende sind gemäß § 80 
Abs. 1a Satz 1 SGB V Mitglieder der 
Vertreterversammlung der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung. 

 
(4) Der Vorstand trägt die Verantwortung 

für die gesamte Verwaltung der KVN. 
Gemäß § 79 Abs. 6 SGB V i. V. mit § 35a 
Abs. 1 S. 3 und 4 SGB IV verwaltet je-
des Mitglied des Vorstandes innerhalb 
der vom Vorstand erlassenen Richtli-
nien seinen Geschäftsbereich eigenver-
antwortlich. 
 
Bei bereichsübergreifenden Entschei-
dungen sowie bei Meinungsverschie-
denheiten entscheidet der Vorstand in 
seiner Gesamtheit; bei Stimmgleichheit 
entscheidet der Vorsitzende. 
 
Die Verwaltung schließt die Organisati-
ons- und Personalentwicklung sowie 
die Haushalts- und Finanzplanung und 
-verwaltung ein. Zur Durchführung ei-
ner einheitlichen Verwaltung und 
Rechtsanwendung kann sich der Vor-
stand einer Hauptgeschäftsführung 
und eines Justitiars bedienen. 

 
(5) Zu den weiteren Aufgaben des Vor-

standes gehören insbesondere: 
 

a) die Überwachung der Fortbildungs-
verpflichtung der Mitglieder gemäß 
§ 95d SGB V, 

 
b) die Besetzung der Stelle zur Be-

kämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen gemäß § 81a 
SGB V, 

 
c) die Bestellung der Vertreter der 

KVN für die Zulassungsausschüsse 
und den Berufungsausschuss, 

 
d) die Beisitzer für den Landesaus-

schuss der Ärzte und Krankenkas-
sen, für das Landesschiedsamt Nie-
dersachsen für die vertragsärztliche 
Versorgung, für den Prüfungs- und 
Beschwerdeausschuss gemäß § 106 
SGB V und für sonstige Ausschüsse  
zu bestellen sowie mitzuwirken bei 
der Bestellung der Vorsitzenden 
und Stellvertreter und etwaiger un-
parteiischer Mitglieder für diese 
Ausschüsse gemeinsam durch die 
KVN und die Krankenkassen, 

 
e) die Anstellung von Mitarbeitern der 

KVN sowie die Aufstellung von 
Richtlinien über die Anstellungsbe-
dingungen und die Eingruppierung 
von Angestellten der KVN; die Auf-
stellung einer Reisekostenordnung 
und die Regelung des Ersatzes für 
Zeitverlust für Angestellte und 
Nichtorganmitglieder; die Be-
schlussfassung über die Änderung 
der Bestimmungen über den Ange-
stelltenversorgungsfonds Nieder-
sachsen, 

 
f) die Aufstellung des Haushaltspla-

nes der KVN einschließlich der Bi-
lanz zur Feststellung bzw. Geneh-
migung durch die Vertreterver-
sammlung, 

 
g) die jährliche Prüfung der Betriebs- 

und Rechnungsführung der KVN 
durch eine hierzu beauftragte Revi-
sionseinrichtung oder durch einen 
Wirtschaftstreuhänder, 
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h) der Einzug und die Verteilung der 

Gesamtvergütungen und die Rech-
nungslegung gegenüber den Kran-
kenkassen.  

 
(6) Für die Durchführung seiner Sitzungen 

beschließt der Vorstand eine Ge-
schäftsordnung. 

 
(7) Der Vorstand hat gemäß § 79 Abs. 6 

SGB V i.V.m. § 35a Abs. 2 SGB IV der 
Vertreterversammlung bzw. deren Vor-
sitzendem Bericht zu erstatten über die 
Umsetzung von Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung und die fi-
nanzielle Situation und die voraussicht-
liche Entwicklung sowie über die Arbeit 
und Ergebnisse der Stelle zur Bekämp-
fung von Fehlverhalten im Gesund-
heitswesen gemäß § 81a SGB V. Der 
Vorstand kann den Vorsitzenden der 
Vertreterversammlung und den stell-
vertretenden Vorsitzenden der Vertre-
terversammlung zu seinen Sitzungen 
einladen.  

 
(8) Die Höhe der jährlichen Vergütungen 

der einzelnen Vorstandsmitglieder ein-
schließlich Nebenleistungen sowie die 
wesentlichen Versorgungsregelungen 
sind in einer Übersicht jährlich zum 1. 
März, erstmalig zum 1. März 2005 im 
Bundesanzeiger und gleichzeitig in den 
ärztlichen Mitteilungen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung zu veröffent-
lichen. Die Art und die Höhe finanziel-
ler Zuwendungen, die den Vorstands-
mitgliedern im Zusammenhang mit ih-
rer Vorstandstätigkeit von Dritten ge-
währt werden, sind dem Vorsitzenden 
und dem stellvertretenden Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung mitzu-
teilen. 

 
 
§ 11a Beratender Fachausschuss für 
Psychotherapie 
 
(1) Bei der KVN wird ein Beratender Fach-

ausschuss für Psychotherapie errichtet. 
Der Ausschuss besteht aus fünf Psy-
chologischen Psychotherapeuten und 
einem Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten sowie Vertretern der 
Ärzte in gleicher Zahl. Die Vertreter der 
Ärzte sollen psychotherapeutisch tätige 
Ärzte sein; darunter soll ein Arzt sein, 
der die Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie vertritt. Die Mitglieder des 
Ausschusses müssen Mitglieder der 
KVN sein. Es sind für die Ausschussmit-
glieder in ausreichender Zahl Stellver-
treter zu wählen. 

 
(2) Die Wahl der Mitglieder des Beraten-

den Fachausschusses nach Abs. 1 er-
folgt in drei Wahlgängen in unmittel-
barer und geheimer Wahl durch die 
Vertreterversammlung. Als Mitglieder 
sind der Reihenfolge nach diejenigen 
gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten, die Folgenden sind in der Rei-
henfolge ihrer Wahl Stellvertreter. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
(3) Der Beratende Fachausschuss be-

stimmt je einen Vorsitzenden aus den 
Reihen der Mitglieder, welche Ärzte 
sind, und der Mitglieder, welche Psy-
chotherapeuten sind; die beiden Vor-
sitzenden wechseln sich jährlich im 
Vorsitz ab und vertreten sich gegensei-
tig. 

 
(4) Die Mitglieder des Fachausschusses 

werden für die Amtsdauer der Mitglie-
der der Vertreterversammlung gewählt. 
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(5) Vor Entscheidungen oder Beschlüssen 

des Vorstandes oder der Vertreterver-
sammlung über solche die Sicherstel-
lung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung betreffende wesentliche Fra-
gen, welche die Gesamtheit der an der 
Versorgung teilnehmenden ausschließ-
lich oder überwiegend psychothera-
peutisch tätigen Ärzte und Psychothe-
rapeuten unmittelbar betreffen, ist 
dem Ausschuss Gelegenheit zu einer 
schriftlichen Stellungnahme zu geben. 
Dies ist insbesondere der Fall bei auf 
diese Gruppe bezogenen Sonderrege-
lungen entweder für die Sicherstellung 
der bedarfsgerechten psychotherapeu-
tischen Versorgung oder für die Vergü-
tung der psychotherapeutischen Leis-
tungen. 
 
Bei eilbedürftigen Angelegenheiten 
kann für die Abgabe der Stellung-
nahme eine Frist gesetzt werden. Auch 
in diesen Fällen ist zu gewährleisten, 
dass dem Ausschuss ausreichend Zeit 
zur Verfügung steht. 

 
(6) Der Vorstand der KVN oder ein von 

ihm Beauftragter und der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung und der 
stellvertretende Vorsitzende der Ver-
treterversammlung können auf Einla-
dung an den Sitzungen des Beraten-
den Fachausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

 
(7) Die Geschäfte des Beratenden Fach-

ausschusses führt die KVN. 
 

(8) Der Vorsitzende des Beratenden Fach-
ausschusses nimmt an den Sitzungen 
der Vertreterversammlung als Gast teil 
und hat Rederecht. 

 
(9) Reisekosten und Entschädigungen für 

die Teilnahme der Mitglieder an Sit-
zungen des Beratenden Fachausschus-
ses werden nur dann gewährt, wenn 
der Vorstand der KVN oder der Vorsit-
zende der Vertreterversammlung die 
Sitzung einberufen haben. 

 
 
§ 11b Beratender Fachausschuss für 
ermächtigte Ärzte 
 
(1) Bei der KVN wird ein Beratender Fach-

ausschuss für ermächtigte Ärzte errich-
tet. Der Ausschuss besteht aus drei 
Ärzten aus dem Kreis der ermächtigten 
Mitglieder der Bezirksausschüsse der 
Bezirksstellen der KVN oder ermächtig-
ten Krankenhausärzten, die Mitglieder 
der Vertreterversammlung sind. Es sind 
für die Mitglieder in ausreichender Zahl 
Stellvertreter zu wählen. 

 
(2) Die Wahl der Mitglieder des Beraten-

den Fachausschusses erfolgt in unmit-
telbarer und geheimer Wahl durch die 
Vertreterversammlung. Als Mitglieder 
sind der Reihenfolge nach diejenigen 
gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten, die folgenden sind in der Rei-
henfolge ihrer Wahl Stellvertreter. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los 
über die Wahl und die Reihenfolge. 

 
(3) Der Beratende Fachausschuss wählt ei-

nen Vorsitzenden in seiner ersten Sit-
zung. 

 
(4) Die Mitglieder des Fachausschusses 

werden für die Amtsdauer der Mitglie-
der der Vertreterversammlung gewählt. 
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(5) Der Beratende Fachausschuss wird 
vom Vorstand über solche wesentli-
chen Fragen angehört, welche die er-
mächtigten Ärzte unmittelbar betref-
fen. Die Anhörung kann auch schriftlich 
erfolgen. 

 
(6) Der Vorstand der KVN oder ein von 

ihm Beauftragter und der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung und der 
stellvertretende Vorsitzende der Ver-
treterversammlung können auf Einla-
dung an den Sitzungen des Beraten-
den Fachausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

 
(7) Der Vorsitzende des Beratenden Fach-

ausschusses nimmt an den Sitzungen 
der Vertreterversammlung als Gast teil 
und hat Rederecht. Das Nähere be-
stimmt die Geschäftsordnung der Ver-
treterversammlung. 

 
(8) Die Geschäfte des Beratenden Fach-

ausschusses führt die KVN. 
 

(9) Reisekosten und Entschädigungen für 
die Teilnahme der Mitglieder an Sit-
zungen des Beratenden Fachausschus-
ses werden nur dann gewährt, wenn 
der Vorstand der KVN oder der Vorsit-
zende der Vertreterversammlung die 
Sitzung einberufen haben. 
 

§ 11 c Beratender Fachausschuss für 
die hausärztliche Versorgung 
 

(1) Bei der KVN wird ein Beratender 
Fachausschuss für die hausärztliche 
Versorgung errichtet. Der Aus-
schuss besteht aus fünf Ärzten aus 
dem Kreis der Mitglieder der KVN, 
die dem hausärztlichen Versor-
gungsbereich angehören und nicht 

bereits Mitglied in einem Fachaus-
schuss nach §§ 79 b SGB V, 11 a der 
Satzung sind. Es sind für die Mit-
glieder in ausreichender Zahl Stell-
vertreter zu wählen. 

 
(2) Die Wahl der Mitglieder des Bera-

tenden Fachausschusses erfolgt in 
unmittelbarer und geheimer Wahl 
durch die Vertreterversammlung 
auf mehrheitlichen Vorschlag der 
Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, die dem hausärztlichen Ver-
sorgungsbereich angehören. 
 

(3) Der Beratende Fachausschuss wählt 
einen Vorsitzenden in seiner ersten 
Sitzung. 
 

(4) Die Mitglieder des Fachausschusses 
werden für die Amtsdauer der Mit-
glieder der Vertreterversammlung 
gewählt.  
 

(5) Der Beratende Fachausschuss wird 
vom Vorstand über solche wesent-
lichen Fragen angehört, welche die 
hausärztliche Versorgung unmittel-
bar betreffen. Die Anhörung kann 
auch schriftlich erfolgen. 
 

(6) Der Vorstand der KVN oder ein von 
ihm Beauftragter und der Vorsit-
zende der Vertreterversammlung 
und der stellvertretende Vorsit-
zende der Vertreterversammlung 
können auf Einladung an den Sit-
zungen des Beratenden Fachaus-
schusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. 
 

(7) Der Vorsitzende des Beratenden 
Fachausschusses nimmt an den Sit-
zungen der Vertreterversammlung 
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als Gast teil und hat Rederecht. Das 
Nähere bestimmt die Geschäfts-
ordnung der Vertreterversamm-
lung. 
 

(8) Die Geschäfte des Beratenden 
Fachausschusses führt die KVN. 
 

(9) Reisekosten und Entschädigungen 
für die Teilnahme der Mitglieder an 
Sitzungen des Beratenden Fachaus-
schusses werden nur dann gewährt, 
wenn der Vorstand der KVN oder 
der Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung die Sitzung einberufen 
haben. 

 
 

§ 11 d Beratender Fachausschuss für 
die fachärztliche Versorgung 

 
(1) Bei der KVN wird ein Beratender 

Fachausschuss für die fachärztli-
che Versorgung errichtet. Der 
Ausschuss besteht aus 10 Ärzten 
aus dem Kreis der Mitglieder der 
KVN, die dem fachärztlichen Ver-
sorgungsbereich angehören und 
nicht bereits Mitglied in einem 
Fachausschuss nach §§ 79 b SGB 
V, 11 a der Satzung sind. Es sind 
für die Mitglieder in ausreichen-
der Zahl Stellvertreter zu wählen. 
 

(2) Die Wahl der Mitglieder des Be-
ratenden Fachausschusses erfolgt 
in unmittelbarer und geheimer 
Wahl durch die Vertreterver-
sammlung auf mehrheitlichen 
Vorschlag der Mitglieder der Ver-
treterversammlung, die dem 
fachärztlichen Versorgungsbe-
reich angehören. 

 

(3) Der Beratende Fachausschuss 
wählt einen Vorsitzenden in sei-
ner ersten Sitzung. 
 

(4) Die Mitglieder des Fachausschus-
ses werden für die Amtsdauer 
der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung gewählt. 
 

(5) Der Beratende Fachausschuss 
wird vom Vorstand über solche 
wesentlichen Fragen angehört, 
welche die fachärztliche Versor-
gung unmittelbar betreffen. Die 
Anhörung kann auch schriftlich 
erfolgen. 

 
(6) Der Vorstand der KVN oder ein 

von ihm Beauftragter und der 
Vorsitzende der Vertreterver-
sammlung und der stellvertre-
tende Vorsitzende der Vertreter-
versammlung können auf Einla-
dung an den Sitzungen des Bera-
tenden Fachausschusses mit be-
ratender Stimme teilnehmen. 

 
 

(7) Der Vorsitzende des Beratenden 
Fachausschusses nimmt an den 
Sitzungen der Vertreterversamm-
lung als Gast teil und hat Rede-
recht. Das Nähere bestimmt die 
Geschäftsordnung der Vertreter-
versammlung. 
 

(8) Die Geschäfte des Beratenden 
Fachausschusses führt die KVN. 

 
(9) Reisekosten und Entschädigun-

gen für die Teilnahme der Mit-
glieder an Sitzungen des Bera-
tenden Fachausschusses werden 
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nur dann gewährt, wenn der Vor-
stand der KVN oder der Vorsit-
zende der Vertreterversammlung 
die Sitzung einberufen haben. 

 
§ 11e Beratender Fachausschuss für 
angestellte Ärzte 
 

(1) Bei der KVN wird ein Beratender 
Fachausschuss für angestellte Ärzte 
errichtet. Der Ausschuss besteht 
aus drei Ärzten aus dem Kreis der 
angestellten Ärzte. Die Mitglieder 
des Ausschusses müssen Mitglieder 
der KVN sein. Es sind für die Mit-
glieder in ausreichender Zahl Stell-
vertreter zu wählen. 
 
(2) Die Wahl der Mitglieder des Be-
ratenden Fachausschusses erfolgt 
in unmittelbarer und geheimer 
Wahl durch die Vertreterversamm-
lung aufgrund von Vorschlägen 
nach Aufruf im niedersächsischen 
Ärzteblatt. Als Mitglieder sind der 
Reihenfolge nach diejenigen ge-
wählt, die die meisten Stimmen er-
halten, die folgenden sind in der 
Reihen-folge ihrer Wahl Stellvertre-
ter. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los über die Wahl und 
die Reihenfolge. 
 
(3) Der Beratende Fachausschuss 
wählt einen Vorsitzenden in seiner 
ersten Sitzung. 
 
(4) Die Mitglieder des Fachaus-
schusses werden für die Amtsdauer 
der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung gewählt. 
 

(5) Der Beratende Fachausschuss 
wird vom Vorstand über solche we-
sentlichen Fragen angehört, welche 
die angestellten Ärzte unmittelbar 
betreffen. Die Anhörung kann auch 
schriftlich erfolgen. 
 
(6) Der Vorstand der KVN oder ein 
von ihm Beauftragter und der Vor-
sitzende der Vertreterversammlung 
und der stellvertretende Vorsit-
zende der Vertreterversammlung 
können auf Einladung an den Sit-
zungen des Beratenden Fachaus-
schusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. 
 
(7) Der Vorsitzende des Beratenden 
Fachausschusses nimmt an den Sit-
zungen der Vertreterversammlung 
als Gast teil und hat Rederecht. Das 
Nähere bestimmt die Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung. 
 
(8) Die Geschäfte des Beratenden 
Fachausschusses führt die KVN. 
 
(9) Reisekosten und Entschädigun-
gen für die Teilnahme der Mitglie-
der an Sitzungen des Beratenden 
Fachausschusses werden nur dann 
gewährt, wenn der Vorstand der 
KVN oder der Vorsitzende der Ver-
treterversammlung die Sitzung ein-
berufen haben. 
 

§ 12 Errichtung der Bezirksstellen 
 
(1) Zur Durchführung ihrer Aufgaben bil-

det die KVN Bezirksstellen als unselb-
ständige Verwaltungsstellen, die dem 
direkten Aufsichts- und Weisungsrecht 
des Vorstandes unterstehen. Die Be-
zirksstellen werden gebildet für die 
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Stadt- und Landkreise, wie sie sich vor 
dem 8. Gesetz zur Verwaltungs- und 
Gebietsreform vom 28.06.1977 darstel-
len: 
Emden, Landkreise Aurich, Leer, Nor-
den, Wittmund, Aschendorf-Hümmling, 
mit dem Sitz in Aurich 
 
Braunschweig, Goslar, Salzgitter, Wolfs-
burg, Peine, Gifhorn, Helmstedt, Wol-
fenbüttel,  
mit dem Sitz in Braunschweig 
 
Göttingen, Northeim, Osterode, 
Gandersheim, Holzminden,  
mit dem Sitz in Göttingen 
 
Hannover, Hameln-Pyrmont, Celle, 
Grafschaft Schaumburg, Schaumburg-
Lippe,  
mit dem Sitz in Hannover 
 
Hildesheim, Alfeld,  
mit dem Sitz in Hildesheim 
 
Lüneburg, Harburg, Uelzen, Lüchow-
Dannenberg,  
mit dem Sitz in Lüneburg 
 
Oldenburg, Delmenhorst, Ammerland, 
Cloppenburg, Vechta,  
mit dem Sitz in Oldenburg 
 
Osnabrück, Lingen, Grafschaft 
Bentheim, Meppen,  
mit dem Sitz in Osnabrück 
 
Stade, Cuxhaven, Bremervörde, Land 
Hadeln, Osterholz, Wesermünde,  
mit dem Sitz in Stade 
 
Verden, Grafschaft Diepholz, Falling-
bostel, Grafschaft Hoya, Nienburg, Ro-
tenburg, Soltau,  

mit dem Sitz in Verden 
 
Wilhelmshaven, Friesland, Weser-
marsch,  
mit dem Sitz in Wilhelmshaven 

 
(2) Die Bezirksstellen nehmen die Verwal-

tungsaufgaben, die sich gemäß § 75 
Abs. 1 SGB V aus dem Gewährleis-
tungsauftrag (Abrechnung, Prüfung 
der Abrechnung gemäß § 106 a SGB V, 
Qualitätssicherung) und dem Sicher-
stellungsauftrag (Zulassungswesen, Re-
gelung des Notfalldienstes) ergeben, 
nach den näheren organisatorischen 
Festlegungen des Vorstandes und nach 
dessen Weisungen wahr; ihnen obliegt 
es ferner, die Mitglieder ihres Zustän-
digkeitsbereiches zu beraten und de-
ren Interessen wahrzunehmen. 

 
(3) Zur Durchführung einer einheitlichen 

Verwaltung und Rechtsanwendung 
kann sich der Vorstand hauptamtlicher 
Geschäftsführer in den Bezirksstellen 
bedienen. 

 
(4) Bei den Bezirksstellen werden Bezirks-

ausschüsse errichtet. Der Bezirksaus-
schuss besteht aus fünf gewählten Mit-
gliedern der KVN aus dem Bereich der 
jeweiligen Bezirksstelle, von denen je-
weils ein ermächtigtes Mitglied aus 
dem Kreis der ermächtigten Kranken-
hausärzte gewählt wird. 
 
Der Bezirksausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden. 
 
Der auf Bezirksstellenebene gebildete 
Bezirksausschuss berät den Vorstand 
bei der Durchführung seiner Aufgaben 
in regionalen Angelegenheiten, die 
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sich aus Abs. 2 (Gewährleistung/Sicher-
stellung) ergeben. 
 
Die Grundsätze zu den Wahlen der Be-
zirksausschüsse legt die Vertreterver-
sammlung in Richtlinien fest. 

 
(5) Innerhalb des Bereichs der Bezirksstel-

len können vom Vorstand der KVN 
Kreisstellen gebildet werden. 

 
§ 13 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 14 Bekanntmachungen  
 
(1) Die Satzung der KVN sowie sonstige 

Bekanntmachungen, durch welche 
Pflichten der Mitglieder begründet 
werden (z.B. § 8 Abs. 2 a) sowie sons-
tige Veröffentlichungen erfolgen im 
niedersächsischen Ärzteblatt oder 
durch Rundschreiben.  

 
(2) Anstelle der Bekanntgabe nach Abs. 1 

kann auch eine Veröffentlichung im In-
ternet unter der Internetadresse der 
KVN erfolgen. In diesem Fall ist ein 
entsprechender Hinweis im nieder-
sächsischen Ärzteblatt aufzunehmen 
mit dem Zusatz, dass auf Anforderung 
der Text der Bekanntmachung im Ein-
zelfall in Papierform zur Verfügung ge-
stellt wird. 

 
§ 15 Inkrafttreten 
 
(1) Die Satzung bedarf der Genehmigung 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
gemäß § 1 Abs. 2. Sie tritt am 1. Januar 
2005 in Kraft. 

 

(2) Die §§ 4, 5 Abs. 4, 6 bis 10 der Satzung 
treten zur Durchführung der Wahlen 
für die Wahl zur Vertreterversammlung 
und des Vorstands der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen am 
Tage nach der Bekanntmachung im 
niedersächsischen Ärzteblatt in Kraft. 

 
(3) Änderungen der Satzung treten am 

Tage nach der Bekanntmachung im 
niedersächsischen Ärzteblatt in Kraft. 

 


